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KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten René Domke, Fraktion der FDP 
 
 
Täter-Opfer-Ausgleich 
 
und 
 

ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
Die Landesregierung hat sich zur Aufgabe gemacht, den Opferschutz und 

damit verbundene Maßnahmen zu stärken, vgl. u. a. https://wir.mv.de/-

ressorts/jm/Aktuell/?id=196511&processor=processor.sa.pressemittei-

lung. Ein anerkannt wichtiger Bereich im Opferschutz ist der Täter-Opfer-

Ausgleich (TOA). 

 

1. Wie viele Stellenanteile bei freien oder staatlichen Trägern sind im 

Rahmen des TOA für Erwachsene (§ 46a des Strafgesetzbuches) 

aktuell in Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen? 

 

a) Wie viele dieser Stellenanteile sind tatsächlich besetzt? 

b) Falls es besetzte Stellenanteile gibt, wo sind diese örtlich zu finden? 

 

 

 

Es wird auf die Antwort der Landesregierung zu Frage 1 der Kleinen Anfrage auf Drucksache 

8/3685 verwiesen. 
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2. Wie viele Maßnahmen des TOA für Erwachsene fanden in den Jahren 

2020, 2021, 2022 und 2023 statt? 

Wie viele dieser Maßnahmen konnten entsprechend den wissen-

schaftlich anerkannten Standards in diesen Verfahren abgeschlossen 

werden? 

 

 

 

Es wird auf die Antwort der Landesregierung zu Frage 2 der Kleinen Anfrage auf Drucksache 

8/3685 verwiesen. 

 

 

 
3. Wie viele Stellenanteile bei freien oder staatlichen Trägern sind im 

Rahmen des TOA für Jugendliche und Heranwachsende (§ 10 Absatz 1 

Nummer 7 des Jugendgerichtsgesetzes) aktuell in Mecklenburg-

Vorpommern vorgesehen? 

 

a) Wie viele dieser Stellenanteile sind tatsächlich besetzt? 

b) Falls es besetzte Stellenanteile gibt, wo sind diese örtlich zu finden? 

 

 

 

Die Fragen 3, a) und b) werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Ob und gegebenenfalls wie viele Stellenanteile bei den Trägern im Rahmen des TOA für 

Jugendliche und Heranwachsende vorgesehenen sind, ist der Landesregierung nicht bekannt.  

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass der TOA für Jugendliche und Heranwachsende in 

Mecklenburg-Vorpommern nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung von Präventions-

maßnahmen bei Jugendlichen mit besonderen Problemen – Täter-Opfer-Ausgleich – vom 

15. März 2000 (AmtsBl. M-V 2000 Seite 685), zuletzt geändert am 6. November 2002 

(AmtsBl. M-V 2002 Seite 1464), durchgeführt wird.  

 

 

 
4. Wie viele Maßnahmen des TOA für Jugendliche und Heranwachsende 

fanden in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 statt? 

Wie viele dieser Maßnahmen konnten entsprechend den wissen-

schaftlich anerkannten Standards in diesen Verfahren abgeschlossen 

werden?  

 

 

 

Es wird auf die Antwort der Landesregierung zu Frage 3 der Kleinen Anfrage auf Drucksache 

8/3685 verwiesen. 

 


